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Text 

Schulden-, Vermögens- und Liquiditätsmanagement 

§ 218. (1) Der Versicherungsträger hat bei der Vermögensverwaltung sowie beim Schulden- und 
Liquiditätsmanagement die Grundsätze nach § 2a des Bundesfinanzierungsgesetzes sinngemäß 
anzuwenden. Die zur Anlage verfügbaren Mittel des Versicherungsträgers sind grundsätzlich 
zinsbringend anzulegen. Anlagesicherheit und Liquidität haben Vorrang gegenüber der Erzielung eines 
angemessenen Ertrages. Die Mittel dürfen im Sinne der Anlagesicherheit unbeschadet des Abs. 3 und des 
§ 219 nur angelegt werden: 

 1. in verzinslichen Schuldverschreibungen (verzinslichen Wertpapieren), die in Euro von 
Mitgliedstaaten (bzw. deren Teilstaaten, Bundesländern, Provinzen) des EWR begeben wurden, 
deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird, oder 

 2. in verzinslichen Schuldverschreibungen, die in Euro von Kreditinstituten begeben wurden, deren 
Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des 
EWR haben, oder 

 3. in auf Euro lautenden Einlagen bei Kreditinstituten, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden 
erachtet wird und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR haben, oder 

 4. in verzinslichen Schuldverschreibungen (Emissionen), deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden 
erachtet wird und die von Emittenten/Emittentinnen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR 
begeben wurden, oder 
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 5. in Unternehmensanleihen von Emittenten/Emittentinnen, deren Bonität als zweifelsfrei 
vorhanden erachtet wird und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR haben, oder 

 6. in Fonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, die den Kriterien 
nach den Z 1 bis 5 entsprechen. 

Für die Beurteilung der Bonität können Mindest-Ratings der vom Markt anerkannten Rating-Agenturen 
herangezogen werden. Veranlagungen in nachrangige Schuldverschreibungen (nachrangige Wertpapiere) 
sind nicht zulässig. 

(2) Der Einsatz derivativer Instrumente im Sinne der Arten von Derivatgeschäften nach Anhang II 
Abs. 1 lit. a bis d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 
S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1556, ABl. Nr. L 244 vom 19.09.2015 
S. 9, ist zulässig, wenn er nachweislich zur Absicherung bestehender Positionen nach Abs. 1 dient. 

(3) Beschlüsse der Verwaltungskörper über Vermögensveranlagungen, die in den Abs. 1 und 2 nicht 
erwähnt sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Bundesministerin für 
Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 
dem Bundesminister für Finanzen. Kriterien für die Genehmigung der beabsichtigten 
Vermögensveranlagung sind jedenfalls Anlagensicherheit, Liquidität und Ertragsangemessenheit. 
Gegenstand solcher Beschlüsse können sowohl konkrete Vermögensanlagen in einem einzelnen Fall als 
auch durch gemeinsame Gruppenmerkmale gekennzeichnete und voraussichtlich vorzunehmende 
Vermögensanlagen sein. 

(4) Der Versicherungsträger hat dafür zu sorgen, dass die Veranlagung durch Personen erfolgt, die 
dafür fachlich geeignet sind und eine entsprechende Berufserfahrung nachweisen können. Für jede 
Vermögensanlage ist begleitend ein Risikomanagement durchzuführen. Eine angemessene 
Funktionstrennung zwischen der Veranlagung und dem Risikomanagement ist zu gewährleisten. 
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